
 
 
Antwort zur Anfrage Nr. 1345/2020 der AfD im Ortsbeirat betreffend Lärmbelästigungen  de-la-
Roche-Anlage (AfD) 
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
 
 
1. Sind der Verwaltung dieser Lärmbelästigungen etc. bekannt? 
 a) Seit wann und was wurde dagegen unternommen? 
 
 Der Verwaltung liegen derzeit keine konkreten Hinweise auf Lärmbelästigungen etc. 
 vor. 
 
2. Liegen Anzeigen gegen die Verursacher vor oder wurden bisher Platzverweise  
 ausgesprochen? 
 a) Wenn ja, wie viele? 
 
 Entsprechend der Beantwortung zu Frage 1 wurden auch gegen die Verursacher weder 
 Verfahren noch Platzverweise ausgesprochen. 
 
3. Wie kann in Zukunft verhindert werden, dass in dieser Anlage „Trinkgelage“, Ruhe- 
 störungen und Belästigungen stattfinden? 
 
 Entsprechend der Beantwortung zu den Fragen 1 und 2 wird hier keine Notwendigkeit zur 
 Verhinderung gesehen.  
 
4. Welches städtische Konzept, auch im Zusammenhang mit der sozialen Stadt, liegt 
 diesbezüglich vor? 
 
 siehe Beantwortung zu Frage 3. 
 
Mainz, 09.09.2020 
 
 
gez. 
Manuela Matz 
Beigeordnete 


